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3.3 Großkundenversender

3.3.1 Allgemeines

Die von einem Großkundenversender bei einem Reglementierten Beauftragten oder
Luftfahrtunternehmen angelieferte Fracht darf nur dann als Luftfracht befördert werden,
wenn sie nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen geeigneten Luftsicherungs-
maßnahmen oder Sicherheitskontrollen unterzogen wurde.

Der Transport der Sendungen des Großkundenversenders erfolgt durch den Großkun-
denversender selbst oder durch einen Reglementierten Beauftragten.

Wird für den Transport von Sendungen ein Unterauftragnehmer eingesetzt, sind die
erforderlichen Sicherungsmaßnahmen ebenfalls unbedingt einzuhalten.

3.3.2 Zulassungskriterien/-verfahren für die Benennung als Großkundenversender

Die Benennung als Großkundenversender kann nur durch ein Luftfahrtunternehmen (bei
Direktanlieferung) oder durch einen Reglementierten Beauftragten kann nur erfolgen,
wenn der Großkundenversender eine Verpflichtungserklärung mit folgendem Inhalt
Kriterien unterzeichnet:

a) Bestätigung des Erhalts der nationalen Anweisungen für die Sicherheit von
    Einrichtungen, der Bediensteten und die Beförderung.
b) Bestätigung der Mitteilung über die Sicherheitsanweisungen an alle
    beschäftigten Mitarbeiter.
c) Bestätigung über die Sicherung der Fracht bis zur Übergabe an den
    Reglementierten Beauftragten oder das Luftfahrtunternehmen
d) Bestätigung, dass Sendungen Sicherheitskontrollen unterzogen und
    durchsucht werden können.
e) Bestätigung des Einverständnisses für unangekündigte Inspektionen durch die
    Luftsicherheitsbehörde.

Außerdem ist der Großkundenversender verpflichtet, dem Reglementierten
Beauftragten und/oder dem Luftfahrtunternehmen mindestens eine Person nebst
Kontaktdaten zu benennen, die für die Sicherheit im Unternehmen verantwortlich ist.

Folgende Daten sind vom Reglementierten Beauftragten und/oder dem Luftfahrt-
unternehmen in einer Datenbank zu erfassen, die von der Luftsicherheitsbehörde zu
Prüfungszwecken eingesehen werden kann:

a) Angaben des Großkundenversenders einschließlich Geschäftsadresse
b) Art der Geschäftstätigkeit
c) Kontaktangaben, auch in Bezug auf die für die Sicherheit verantwortliche/n
    Person/en
d) Registrierungsnummer: Handelsregister und Umsatzsteuer
e) Bankverbindung

Ist der Reglementierte Beauftragte oder das Luftfahrtunternehmen der Ansicht, dass die
nationalen Anweisungen vom Großkundenversender nicht eingehalten und befolgt 
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werden oder werden auf dem Konto des Großkundenversenders über einen Zeitraum
von zwei Jahren keine Bewegungen verzeichnet, so ist ihm der Status
„Großkundenversender“ zu entziehen.

3.3.3 Manipulationsfreie Lagerung der Fracht

Der Großkundenversender stellt sicher, dass die Räumlichkeiten und Flächen für die
Lagerung seiner Fracht einen ausreichenden Schutz gegen den Zugriff unbefugter
Personen bieten. Zugleich stellt er sicher, dass nur befugte Personen Zutritt zu Lager-
und Verpackungsbereichen haben, sie passieren oder sich in ihnen aufhalten können.

Werden die Lager- und Verpackungsbereiche nicht benutzt, sind sie zu verschließen.
Fracht muss, sofern deren Beschaffenheit dies zulässt, gegen unbefugtes Öffnen gesi-
chert werden (z.B. durch firmenindividuelles Packband, Container, Versiegelung, usw.).

Bei Fracht, die sich in der Obhut des Großkundenversenders befindet und nicht zu jeder
Zeit gegen den Zugriff unbefugter Personen geschützt ist, ist diese einer Sicherheitskon-
trolle gemäß VO (EG) Nr. 2320/2002 Abschnitt 6.3 zu unterziehen.

3.3.4 Beförderung und Anlieferung der Fracht

Der Großkundenversender hat bei der Beförderung und Anlieferung der Fracht den bei
der Vorbereitung der Sendungen bestehenden Sicherheitsstatus aufrecht zu erhalten.
Bei unmittelbarer Anlieferung zum Reglementierten Beauftragten/Luftfahrtunternehmen
(Direktanlieferung) sind die Sicherungsmaßnahmen einzuhalten.

3.3.5 Beauftragung Dritter

Beauftragt der Großkundenversender in seinem Namen einen Unterauftragnehmer, z.B.
zum Transport, Verpacken und/oder zum Lagern der Fracht, ist der Großkundenversen-
der dazu verpflichtet,

• diesen über die einzuhaltenden erforderlichen unten aufgeführten Siche-
  rungsmaßnahmen in Kenntnis zu setzen und
• sich durch eine schriftliche Erklärung die Einhaltung dieser Sicherungsmaß-
  nahmen bestätigen zu lassen.

Der Großkundenversender ist verpflichtet, diese Erklärung dem Reglementierten Beauf-
tragten zur Verfügung zu stellen.


